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27. Großgmainer Marienbruderschaft: Errichtung
DEKRET

über die Errichtung
des öffentlichen Vereines

Großgmainer Marienbruderschaft
Gemeinschaft der pilgernden Schwestern und Brüder

Im Heiligen Jahr 2000 wurde die Großgmainer Marienbruderschaft
wieder belebt und ad experimentum errichtet.

Aufgrund der im kanonischen Recht festgelegten Zuständigkeit (can.
312 § 1, 3°) errichte ich mit Rechtswirksamkeit vom 25. März 2010,
dem Hochfest der Verkündigung des Herrn, definitiv die

Großgmainer Marienbruderschaft
Gemeinschaft der pilgernden Schwestern und Brüder

an der Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Großgmain.

Gemäß can. 313 CIC wird dieser öffentliche Verein damit auch als
kirchlich juristische Person begründet und erhält damit den Sendungs-
auftrag für die Ziele, die er im Namen der Kirche verwirklichen will
und die in seinem Statut festgelegt sind.

Möge der Bruderschaft auf die Fürbitte der Jungfrau und Gottesmut-
ter Maria ein fruchtbringendes und segensreiches Wirken beschieden
sein.

Ordinariatskanzler Erzbischof

Erzb. Ordinariat, 25. März 2010, Ord.Prot.Nr. 294/10
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28. Großgmainer Marienbruderschaft. Gemeinschaft
der pilgernden Schwestern und Brüder: Statut

Präambel
Die Wiederbelebung der Großgmainer Marienbruderschaft im HI.
Jahr 2000 wird von der Einsicht inspiriert, dass – über unsere Gebete
und menschlichen Bemühungen hinaus – unser Herz erst durch die lie-
bevolle und starke Fürsprache Marias für die Gnade Gottes geöffnet
wird.

§ 1 Name, Sitz
Der Verein führt den Namen „Marienbruderschaft an der Pfarr- und
Wallfahrtskirche zu Großgmain“,
Der Sitz der Marienbruderschaft ist Großgmain.
Das Bruderschaftsjahr beginnt mit dem Gedenktag Unserer Lieben
Frau vom Rosenkranz (7. Oktober).

§ 2 Zweck und Aufgabe
• Die Wallfahrt zur Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Unserer lieben

Frau auf der Gmain zu fördern,
• Maria in besonderer Weise zu verehren,
• das Gebet als notwendigen Beitrag für die spirituelle Entwicklung

des Einzelnen und der Gesellschaft zu pflegen,
• die Verbundenheit von Gott, Mensch und Schöpfung ins Bewusst-

sein zu rufen
• und die Natur als Schöpfung Gottes zu achten, zu pflegen und zu

schützen.

Die Marienbruderschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar reli-
giöse Zwecke.
Alle der Marienbruderschaft zufließenden Mittel sowie etwaige Ge-
winne aus ihren Einrichtungen dürfen nur für die statutengemäßen
Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwen-
dungen aus Mitteln der Marienbruderschaft. Im Falle ihres Ausschei-
dens oder bei der Auflösung oder Aufhebung der Marienbruderschaft
steht den Mitgliedern aus ihrer Mitgliedschaft keinerlei Vermögensan-
spruch zu.

§ 3 Mitgliedschaft
Mitglied können Frauen und Männer werden, die die Pfarr- und Wall-
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fahrtskirche besuchen und die Aufgaben der Marienbruderschaft an-
nehmen.
Die Aufnahme erfolgt durch die Abgabe eines Aufnahmeantrags und
die Eintragung in das Mitgliedsbuch der Marienbruderschaft.
Die Mitgliedschaft ist kostenlos.
Fördernde Mitglieder können die Anliegen der Marienbruderschaft im
Gebet, durch finanzielle Zuwendungen, oder in anderer Weise unter-
stützen.
Sie können natürliche oder juristische Personen sein. Zu Ehrenmitglie-
dern können Persönlichkeiten vom Vorstand ernannt werden, die sich
um die Pfarr- und Wallfahrtskirche verdient gemacht haben.
Spenden für die Aufgaben der Pfarr- und Wallfahrtskirche werden
gerne angenommen.

§ 4 Rechte und Privilegien
Die Mitglieder erhalten die Bruderschaftsmedaille, mit dem Recht sie
öffentlich zu tragen.
Die Mitglieder sind zu allen Festen der Pfarr- und Wallfahrtskirche ge-
laden.
Für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder der Marienbruderschaft
wird wöchentlich eine hl. Messe gefeiert.
Die Mitglieder erhalten die der Bruderschaft nach Weisung der kirch-
lichen Autorität verliehenen Ablässe.

§ 5 Organe
Die Organe der Marienbruderschaft sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. die Rechnungsprüfer
Die Organe der Marienbruderschaft sind ehrenamtlich tätig.

§ 6 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Marienbruder-
schaft. Alle Angelegenheiten der Marienbruderschaft werden durch
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung geregelt, soweit die Re-
gelungsbefugnis nicht durch die Statuten einem anderen Organ der
Marienbruderschaft zugewiesen ist.
Die ordentliche Mitgliederversammlung wird einmal im Jahr im Auf-
trag des Vorstandes durch den Rektor unter Mitteilung der Tages-
ordnung schriftlich mit einer Frist von mindestens zwei Wochen ein-
berufen.
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Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen einberufen wer-
den, wenn der Vorstand oder wenigstens ein Drittel der Mitglieder dies
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig und fasst ihre Beschlüsse mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Rektors. Stimmberech-
tigt sind alle ordentlichen Mitglieder. Die Übertragung des Stimm-
rechts ist nicht zulässig.
Die Mitgliederversammlung wird vom Rektor oder in seinem Auftrag
von einem Mitglied des Vorstandes geleitet. Über die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung ist vom Sekretär ein Protokoll zu führen, das
von einem Vorstandsmitglied unterzeichnet wird.

§ 7 Vorstand
Der Vorstand ist das ausführende Organ der Marienbruderschaft.
Er besteht aus sieben Mitgliedern.
Mitglieder des Vorstandes sind:
1. der Rektor
2. der Prorektor
3. drei Beiräte
4. der Sekretär
5. der Kassier
Die Mitglieder des Vorstandes werden – mit Ausnahme des Sekretärs
und des Kassiers – durch die Mitgliederversammlung in geheimer Wahl
mit einfacher Stimmenmehrheit bestimmt. Der Sekretär und der Kas-
sier werden vom gewählten Vorstand kooptiert.
Zur Gültigkeit der Wahl des Rektors ist die Bestätigung durch den
Erzbischof von Salzburg erforderlich.
Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt drei Bruderschaftsjahre. Un-
mittelbare Wiederwahl der Mitglieder des Vorstandes ist möglich.
Der Rektor vertritt die Marienbruderschaft nach außen. Er wird im
Verhinderungsfalle und in allen Belangen durch den Prorektor vertre-
ten
Der Vorstand wird vom Rektor unter Einhaltung einer Ladungsfrist
von tunlichst einer Woche einberufen. Der Vorstand ist beschluss-
fähig, wenn neben dem Rektor wenigstens zwei Vorstandsmitglieder
anwesend sind.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der An-
wesenden.
Der Bruderschaftskaplan ist zu den Zusammenkünften des Vorstandes
einzuladen.
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Der Sekretär verfasst die Protokolle der Zusammenkünfte des Vor-
standes und der Mitgliederversammlung, erlässt die Einladungen zu
den Zusammenkünften und besorgt die Korrespondenz. Er fungiert
zugleich als Archivar.
Dem Kassier obliegt die Abwicklung der finanziellen Gebarung. Er ist
an die Weisungen des Vorstandes gebunden,
Über jede Zusammenkunft des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen,
das vom Rektor und dem Schriftführer zu unterfertigen ist.

§ 8 Rechnungsprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer. Die Rech-
nungsprüfer dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes sein.
Die Amtsdauer der Rechnungsprüfer entspricht derjenigen des Vor-
standes; eine Wiederwahl ist zulässig.
Die Rechnungsprüfer haben der ordentlichen Mitgliederversammlung
einen schriftlichen Bericht vorzulegen. Sie können ihre Kontrollen je-
derzeit vornehmen.

§ 9 Bruderschaftskaplan
Der Erzbischof von Salzburg ernennt nach Anhörung des Vorstandes
einen Priester als Bruderschaftskaplan.
Dem Bruderschaftskaplan obliegt die seelsorgliche Leitung und spiri-
tuelle Bildung der Mitglieder der Marienbruderschaft. Der Bruder-
schaftskaplan übernimmt die Verpflichtung, die wöchentliche Bruder-
schaftsmesse zu feiern.
Der Bruderschaftskaplan kann, wenn er ordentliches Mitglied der Ma-
rienbruderschaft ist, zu den Ämtern des Vorstandes gewählt bzw. ko-
optiert werden.
Der Bruderschaftskaplan kann nur vom Erzbischof von Salzburg ab-
berufen werden.

§ 10 Auflösung
Die Marienbruderschaft kann nur vom Erzbischof von Salzburg auf-
gelöst werden. Bei Auflösung oder Aufhebung der Marienbruder-
schaft oder bei Wegfall des Zweckes fällt das Vermögen der Marien-
bruderschaft an die erzbischöfliche Pfarr- und Wallfahrtskirche Groß-
gmain.

§ 11 Genehmigungsvorbehalt
Änderungen der Statuten bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Bestätigung durch den Erzbischof von Salzburg.
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§ 12 Inkrafttreten
Dieses Statut in seiner geänderten Fassung tritt definitiv mit Rechts-
wirksamkeit vom 25. März 2010 in Kraft. Das Statut vom 7. Oktober
2000 ad experimentum wird damit außer Kraft gesetzt.

Ordinariatskanzler Erzbischof

Erzb. Ordinariat, 25. März 2010, Ord.Prot.Nr. 293/10

29. Firmung: Änderung, Ergänzung

29. 4. 2010 Salzburg-St. Andrä Erzbischof
16. 5. 2010 Reith i.A. Prälat Martin Walchhofer
24. 5. 2010 Abtenau Alt-Erzabt Edmund Wagenhofer OSB
30. 5. 2010 Puch Prälat Dr. Hans-Walter Vavrovsky
6. 6. 2010 Bad Gastein Prälat Dr. Hans-Walter Vavrovsky

12. 6. 2010 Grödig Prälat Dr. Hans-Walter Vavrovsky
20. 6. 2010 Saalbach Prälat Dr. Matthäus Appesbacher
26. 6. 2010 Golling Prälat Dr. Hans-Walter Vavrovsky

Erzb. Ordinariat, 10. April 2010, Ord.Prot.Nr. 335/10

30. Pfarrausschreibungen
Folgende Pfarren werden zur Neubesetzung bekanntgegeben:

• Ebbs und Walchsee im Pfarrverband (PV) mit Erl und Niederndorf

• Eben im Pongau im PV mit Hüttau und St. Martin am Tgb.

• Mittersill, Hollersbach und Stuhlfelden im Dekanat Stuhlfelden

• Reith i. A. im PV mit Alpbach, Brixlegg und Rattenberg

Bewerbungen und Anfragen sind bis zum 19. April 2010 schriftlich an:
Generalvikar Prälat Dr. Hansjörg Hofer, Kapitelplatz 2, 5020 Salz-
burg, zu richten.
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Bei allen Bewerbungen wird die Bereitschaft vorausgesetzt, die Pasto-
ral im Pfarrverband mit zu tragen.
Da bei manchen ausgeschriebenen Pfarren in absehbarer Zeit auf dem
Hintergrund der angegebenen Pfarrverbände eine weitere bzw. meh-
rere weitere Pfarren dazukommen, möge diesbezüglich im Vorfeld der
Bewerbung mit Generalvikar Dr. Hansjörg Hofer Kontakt aufgenom-
men werden.

Erzb. Ordinariat, 25. März 2010, Ord.Prot.Nr. 304/10

31. Ausschreibung freier Stellen
Auf Grund personeller Veränderungen bzw. Ansuchen von Pfarren
werden folgende Stellen zur Besetzung ab 1. September 2010 ausge-
schrieben:

Pastoralassistentinnen und -assistenten

P f a r r e

Bischofshofen im Pfarrverband (PV) mit Mühlbach/H. im Dekanat
St. Johann i. Pg.

(40 Wochenstunden)
(Pfarrer: Mag. Johann Steinwender)

Grödig mit Fürstenbrunn im Dekanat Bergheim
(20 Wochenstunden)

(Pfarrprovisor: P. Dr. Petrus Eder OSB)

Kitzbühel im PV mit Aurach, Jochberg und Reith b. K.
(40 Wochenstunden)

(Pfarrer: Mag. Michael Struzynski)

Mittersill im PV mit Hollersbach und Stuhlfelden
(40 Wochenstunden)

(Pfarrer: N. N.)

Neumarkt am Wallersee im Dekanat Köstendorf
(40 Wochenstunden)

(Pfarrer: Dr. Michael Max)
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Saalfelden im gleichnamigen Dekanat (40 Wochenstunden)
(Pfarrer: Dechant Mag. Roland Rasser)

Salzburg-Mülln im Dekanat Salzburg-Nord (20 Wochenstunden)
(Pfarrer: Dechant P. Mag. Franz Lauterbacher OSB)

K a t e g o r i e l l e r B e r e i c h

Armutsprojekt und Begleitung der Sozialkreise im Dekanat
Salzburg-Nord (20 Wochenstunden)

(Dechant P. Mag. Franz Lauterbacher OSB)

Salzburg-St. Johannes am Landeskrankenhaus
(20 Wochenstunden)

(Pfarrer: GR P. Alfred Pucher OSCam)

Jugendleiterinnen und -leiter
(Dienstvorgesetzter: DAS Martin Rachlinger)

Region Pinzgau (40 Wochenstunden)

Pastorale/r Mitarbeiter/in
Altenseelsorge Salzburg – Altenpflegeheim Taxham

(20 Wochenstunden)
(Leiter: Dr. Peter Wanko)

Bei allen Bewerbungen wird die Bereitschaft vorausgesetzt, die Pasto-
ral im Pfarrverband mit zu tragen, und für die Stadt Salzburg die Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit in der Stadtpastoral.
Von allen uns nicht bekannten Bewerber/innen wird erwartet, dass sie
sich zum Bewerbungsseminar am 14. Mai 2010 anmelden.

Bewerbungen und Anfragen sind bis zum 30. April 2010 schriftlich an:
Generalvikar Prälat Dr. Hansjörg Hofer, Kapitelplatz 2, 5020 Salz-
burg, zu richten.

Erzb. Ordinariat, 25. März 2010, Ord.Prot.Nr. 317/10
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32. Personalnachrichten
• Datenschutzverantwortliche – Verlängerung (1. April 2010)

lic.iur.can. Dr. Elisabeth Kandler-Mayr

• Verein „Katholische Jungschar der Erzdiözese Salzburg“
(24. März 2010):
Vorsitzende: Mag. Maria Stemberger

• Großgmainer Marienbruderschaft (17. März 2010)
Rektor: Silvester Ribisel

• Kaplanei und Rektorat St. Sebastian (15. Februar 2010)
Priesterlicher Mitarbeiter: Mag. P. Johannes Paul FSSP

• Todesfall
Diakon Karl Mayr, geboren am 26.11.1929, Diakonenweihe am
26. 11. 1989, gestorben am 29. 3. 2010.

33. Mitteilungen
• Literaturhinweise

Judäa und Jerusalem: Leben in römischer Zeit
Hg. Jürgen Schefzyk / Wolfgang Zwickel
Dieser Band ist ein Kompendium zur Situation Palästinas in der Zeit
Jesu. Er rückt die archäologischen Funde im Heiligen Land ebenso
wie die historischen Gegebenheiten in den Blick: Wie herrschte
Herodes? Welche religiösen Gruppierungen gab es zur Zeit Jesu?
Was wissen wir über Theater, Synagogen, Straßen und Keramik in
dieser Zeit? Die Beiträge namhafter Forscher geben ausführlich Ant-
wort, ergänzt durch reiche Bebilderung, Grafiken und Karten. Zu-
gleich ist diese Publikation ein Katalog zur Ausstellung des Bibel-
haus Erlebnismuseums in Frankfurt, die bis zum 30. Juni 2010 zu
sehen sein wird.
Interessant ist dieser Band für alle, die die Welt der Bibel und damit
die Texte des „Buches der Bücher“ besser verstehen möchten, für
Einsteiger genauso wie für Erfahrenere.

Jürgen Schefzyk, Wolfgang Zwickel (Hg.), Judäa und Jerusalem. Le-
ben in römischer Zeit. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk e.V. 2010.
254 S., ISBN 978-3-940743-60-2. € 24,80.
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Erhältlich bei:
Österreichisches Katholisches Bibelwerk
Stiftsplatz 8, 3400 Klosterneuburg
Tel. 02243 / 329 38
Fax 02243 / 329 38 39
E-Mail zeitschriften@bibelwerk.at
www.bibelwerk.at

Welt und Umwelt der Bibel: Pilatus und der Prozess Jesu
Im Jahr 26 nC wird Pontius Pilatus als Präfekt nach Judäa entsandt.
Er soll für Ruhe sorgen, doch Judäa ist ein politisches Pulverfass.
Immer wieder treten Aufrührer auf, die sich als endzeitlicher Mes-
sias verstehen und das Volk gegen die römischen Herrscher aufwie-
geln.
Pilatus spielt beim Prozess Jesu eine Schlüsselrolle. Die Evangelien
entlasten ihn von der Schuld am Tod Jesu – doch entspricht das den
historischen Tatsachen?
Die Beiträge in diesem Heft stellen die historische Situation in Judäa
vor und machen sich auf die Suche nach Spuren des römischen Prä-
fekten. Sie erläutern, wie die römische Gerichtsbarkeit aussah, wie
der Prozess Jesu verlief und wie ihn die Evangelien darstellen. Wel-
che Rolle spielte Judas Iskariot dabei? Und wie kam es zum Vorwurf
des Gottesmordes an die Juden? Ein weiterer Artikel nimmt die
frühchristliche Tradition in den Blick. Hier wird der Präfekt einer-
seits bis zur Heiligsprechung entlastet und andererseits verteufelt.
Eine aktuelle archäologische Grabung in der Nähe von Jerusalem
steht im Mittelpunkt der Reportage.

Ein druckfähiges Cover lässt sich downloaden unter
www.weltundumweltderbibel.de
Einzelheft € 11,–; Jahresabo (4 Ausgaben) € 38,– (für Studenten
nach Vorlage der Inskriptionsbestätigung minus 25%); jeweils zzgl.
Versandkosten.

Erhältlich bei:
Österreichisches Katholisches Bibelwerk
Stiftsplatz 8, 3400 Klosterneuburg
Tel. 02243 / 329 38
Fax 02243 / 329 38 39
E-Mail zeitschriften@bibelwerk.at
www.bibelwerk.at
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